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Nur Abzahlungsverträge
können widerrufen werden

' -1^- :

C/zmh«a
Gemma«« -i£e//e«

Sehr oft werden Kaufverträge auf Werbefahrten,
an Messen oder an der Haustüre abgeschlossen
und kommen vielfach durch die gut geschulte
Verkaufstechnik des Verkäufers zustande. Ein
Rücktrittsrecht besteht jedoch nur bei einem
klar umschriebenen Abzahlungsvertrag, welcher
aber leider nicht selten verletzt oder umgangen
wird. Es ist deshalb für alle Konsumenten sehr

wichtig zu wissen, was ein Abzahlungsvertrag ist.
Dieses Wissen kann ihn vor vielen Unannehm-
lichkeiten schützen und allzu schlaue Geschäfte-
macher in die Schranken des Gesetzes weisen;

Vom Abzahlungsvertrag kann man während den
ersten fünf Tagen zurücktreten

Laut Obligationenrecht, Art. 226 a ff, sehen Ab-
zahlungsgeschäfte folgendermassen aus: Die
Kaufsumme muss mehr als Fr. 200 - betragen,
und die Zahlung des Kaufpreises muss minde-
stens eine Anzahlung von 30 Prozent des Ver-
kaufspreises und drei Teilraten umfassen. Art.
226 a schreibt weiter folgendes vor:
«Beim Kauf auf Abzahlung verpflichtet sich der
Verkäufer, dem Käufer eine bewegliche Sache

vor der Zahlung des Kaufpreises zu übergeben,
und der Käufer, den Kaufpreis in Teilzahlungen
zu entrichten.
Der Abzahlungsverkauf muss, um gültig (rechts-
kräftig) zu sein, schriftlich abgefasst sein. Wird

er vom Verkäufer abgeschlossen, so hat der Ver-
trag folgende Angaben zu enthalten:

- den Namen und den Wohnsitz der Parteien

- den Gegenstand des Kaufes

- den Preis bei sofortiger Barzahlung

- den Teilzahlungszuschlag in Franken

- den Gesamtkaufpreis

- jede andere dem Käufer obliegende Leistung
in Geld oder Waren

- die Höhe und Fälligkeit der Anzahlung und
der Raten sowie deren Zahl

- das Recht des Käufers, innert fünf Tagen den
Verzicht auf den Vertragsabschluss zu erklä-
ren

- die allfällige Vereinbarung eines Eigentums-
Vorbehaltes oder einer Abtretung der Kauf-
preisforderung, von künftigen Lohnforderun-
gen des Käufers oder von Ansprüchen gegen
Wohlfahrtseinrichtungen im Rahmen von Ar-
tikel 226 e, Absatz 1

- den bei der Stundung oder beim Verzug gefor-
derten Zins

- den Ort und das Datum der Vertragsunter-
Zeichnung.

Werden der Kaufgegenstand, die Höhe der An-
Zahlung, der Barkaufpreis oder Gesamtkaufpreis
nicht angegeben, so ist der Vertrag ungültig,
ebenso wenn er das Recht des Käufers, unter den
in Artikel 226 c genannten Bedingungen auf den
Abschluss zu verzichten, nicht aufführt.»
Die im Artikel 226 c genannten Bedingungen
sind für uns Konsumenten von Bedeutung. Sie
lauten: «Der Abzahlungsvertrag tritt für den
Käufer erst fünf Tag nach Erhalt eines beidseitig
unterzeichneten Vertragsdoppels in Kraft. In-
nerhalb dieser Frist kann der Käufer dem Ver-
käufer schriftlich seinen Verzicht auf den Ver-
tragsabschluss erklären. Ein im voraus erklärter
Verzicht auf dieses Recht ist unverbindlich. Die
Postaufgabe der Verzichterklärung am letzten
Tag der Frist genügt.»
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Im Artikel 226 c sind aber auch Pflichten für
Konsumenten enthalten, und zwar die folgen-
den: «Liefert der Verkäufer vor Ablauf der in
Absatz 1 genannten Frist, so darf der Käufer die
Kaufsache nur zur üblichen Prüfung benützen,
ansonst der Vertrag in Rechtskraft erwächst.»
Klarer ausgedrückt heisst das, dass ein solcher
Gegenstand nicht in Gebrauch genommen wer-
den darf, falls man vom fünftägigen Rücktritts-
recht Gebrauch machen will.
Ein letzter wichtiger Satz im oben erwähnten
Artikel heisst: «Verzichtet der Käufer auf den

Vertragsabschluss, so darf von ihm kein Reue-
geld verlangt werden.»

Einen Kauf an einer Messe oder auf einer
Werbefahrt genau betrachten

Besonders Haushaltmessen animieren zu Spon-
tankäufen, die oft nicht reiflich überlegt werden.
Die Vielfalt der Angebote ist enorm - und es

macht Spass, der Redekunst der Verkäufer zu-
zuhören. Aber Achtung: Was man meint, als

Abzahlungsgeschäft zu erkennen, erweist sich
nicht selten als unauflösbarer Kauf. Weshalb?
Einerseits wird mit dem Abzahlungsgeschäft
operiert, obwohl die Kaufsumme unter Fr. 200-
liegt oder die Anzahlung weniger als 30 Prozent
der Gesamtkaufsumme beträgt. In solchen Fäl-
len handelt es sich nicht um ein Abzahlungsge-
schäft im eigentlichen Sinne des Gesetzes. Dem-
zufolge kann auch von keinem Rücktrittsrecht
Gebrauch gemacht werden. Falls man dann
dennoch beschliesst, die Vertragsfirma zur Auf-
lösung des getätigten Kaufvertrags zu bewegen,
so ist zumindest die Anzahlung, meist aber auch
ein Reuegeld von zirka 50 Prozent der Kaufsum-
me zu entrichten. Und das ist oft mehr als nur
eine schmerzliche Lehre.
«Vorsicht kommt vor dem Fall», ist in Sachen

Kaufverträge noch immer der beste und billigste
Ratgeber. - Achten Sie bei einem Kauf auf Ra-
ten darauf, dass die Form dem Abzahlungsver-
trag genau entspricht, damit Sie vom Rücktritts-
recht innert fünf Tagen Gebrauch machen kön-
nen. Für andere Kaufverträge ist es ratsam, sich
vor Vertragsabschluss eine genaue Offerte vorle-
gen zu lassen und eine Bedenkfrist auszuhan-
dein.

Ihre

Zum Artikel: «Chemie im Haushalt»

Auch ich habe als Senior und Alleinstehender
noch unnütze Luftverpester im Schrank, z.B.
einen Spray zum Schutz und Imprägnieren von
neuen Schuhen, einen Spray zur Entrostung am
Velo (das ich gar nicht mehr habe), einen Deo-
dorant für die Wohnung, welchen ich hie und da
benütze, wenn die Milch überlaufen ist. Aber
auch für solche Fälle gibt es ja ein Hausmittel-
chen: Man schäle einen Apfel, lege die Schalen
auf die Herdplatte und schalte leicht ein. Die
Schalen vertrocknen und nehmen dabei den Ge-
schmack weg. Obwohl ich kein Apfelesser bin,
kaufe ich auf alle Fälle einige und lege sie in den
Kühlschrank.» //err //. IF. in F.

Gesucht: Buch mit Stichwörtern

«Vor einiger Zeit fand ich in der <Zeitlupe> den
Hinweis auf ein Buch, in dem nur einige wenige
Stichworte wie <Der erste Schultag>, <Die erste
Reise> oder <Meine Kameraden) gedruckt sind.
Dieses Buch sei für eigene Aufzeichnungen ge-
dacht, für Aufzeichnungen aus dem Leben einer
Grossmutter für ihre Enkel. Leider finde ich die-
ses Buch nirgends, weder in Buchhandlungen
noch in Papeterien. Können Sie mir vielleicht
mit näheren Angaben behilflich sein?»

Frau Ff. JF in IF

Ziehe Zrazz ZZ. JF, uwc/z wir azz/' der Ledzz/ciio«
Zözzne« Z/zne« /eider «ic/zi .rage/z, wo es diese ßzz-

c/zer gih/. Zss /zzzhe« sic/z .vc/zozz einige Leute darum
hemü/zi - o/zzze Fr/ô/g. .S'o//Ze eine Leser/z? oder ei«
Leser wisse«, wo diese Zh'zc/zer «oc/z vorrdiig sind,
sind wir gerne hereii, Z/znen die Adresse miizwiei-
/en.

Jassen hat nichts
mit Kartoffelschälen zu tun!

«Mit grossem Interesse und viel Vergnügen habe
ich den ausgezeichneten Artikel <Buur, Neil, As>
in der letzten Nummer gelesen.
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